
 Herkunftsnachweis 
 

zum Nachweis der Besitzberechtigung gemäß § 49 Abs. 1 BNatSchG  

und § 6 Abs. 2 BArtSchV 

 

 
 

Käufer:  Verkäufer: 

 

 

  

 
Name, Vorname  Name, Vorname 

 

 

  

 
Straße und Hausnummer  Straße und Hausnummer 

 

 

  

 
PLZ und Ort  PLZ und Ort 

 

(            )  

  

(            ) 
Telefon  Telefon 

 
 

Tierart: 

 

 

  

 

Wissenschaftlicher Name (ggf. Unterart)  Deutscher Name 

   

Anzahl:    Cites-Nr.:   

Alter:    Zuchtbuch-Nr.:   

Schlupfdatum:    Geschlecht:   1.0 (männlich)  

Größe [cm]:       0.1 (weiblich) 

Gewicht [g]:      

      

besondere Merkmale:  

 

 

 
Das/die oben genannte(n) Tier(e) stammt/stammen: 

   

 aus eigener Nachzucht Elterntiere: Nachweisbuch-Nr.: Kennzeichen:  

 Männchen:    

 Weibchen:               

    

 aus fremder Nachzucht     

     

     

 Name und Anschrift des Vorbesitzers:  Datum des Erwerbs:  

     

 aus rechtmäßiger Einfuhr Einfuhrland:  Einfuhrummer: Einfuhrdatum: 

       

     

 

 Das Exemplar wurde bereits vor der Unterschutzstellung seiner Art in meinem Bestand gehalten 

 

 Hinweis:   Das Tier muss unverzüglich bei der zuständigen Behörde des Käufers angemeldet werden.  

 
Die Tiere sind ordnungsgemäß nach §6 BArtSchV bei der zuständigen Behörde (Fachbereich Umwelt – Abt. 
Artenschutz) gemeldet. Bei Rückfragen können Sie sich gerne an die zuständigen Mitarbeiter wenden.  

 
 

   

Ort, Datum, Unterschrift  (Käufer)  Ort, Datum, Unterschrift  (Verkäufer) 
 


